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Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler,

mit einer umfassenden Schulstruk-
turreform hat die Landesregierung
die Weichen für ein modernes und
zukunftsfähiges gegliedertes Schul-
wesen gestellt - begabungsgerecht,
durchlässig und wohnortnah. 

Die vorhandenen Kooperativen und
Integrierten Gesamtschulen sind
dabei in ihrem Bestand gesichert
und erhalten eine faire Chance im
Wettbewerb der verschiedenen
Schulangebote.

Seit dem Schuljahr 2004/05 wechseln
alle Schülerinnen und Schüler nach
der Grundschule in den 5. Schuljahr-
gang einer weiterführenden Schule
und können an der nach Schulzwei-
gen gegliederten Kooperativen
Gesamtschule nach zwölf Schuljah-
ren, an der nach Schuljahrgängen
gegliederten Kooperativen Gesamt-
schule sowie an der Integrierten
Gesamtschule nach dreizehn Schul-
jahren die allgemeine Hochschulrei-
fe erwerben.

Ziel der Arbeit in den Schuljahrgän-
gen 5 bis 10 der Kooperativen
Gesamtschule und der Integrierten
Gesamtschule ist es, die unterrichtli-
che und erzieherische Arbeit so zu
gestalten und die Schülerinnen und
Schüler so zu fördern, dass sie je
nach Leistungsfähigkeit einen ent-
sprechenden Schulabschluss am
Ende des Sekundarbereichs I oder
die allgemeine Hochschulreife am
Ende der gymnasialen Oberstufe mit
gutem Erfolg erreichen. Die Erzie-
hungspartnerschaft von Schule und
Elternhaus ist dafür eine wichtige
Voraussetzung.

Die vorliegende Broschüre enthält
die wichtigsten Informationen über
den Bildungsweg an einer Koopera-
tiven oder Integrierten Gesamtschu-
le. Detailliertere Angaben zu schul-
rechtlichen Bestimmungen oder wei-
teres Informationsmaterial können
über das Internet oder auf dem
Postweg beim Niedersächsischen
Kultusministerium abgerufen wer-
den. Über besondere Angebote ein-
zelner Gesamtschulen informieren
die jeweiligen Schulleitungen und
Schulträger.

Mit freundlichen Grüßen

Bernd Busemann
Niedersächsischer Kultusminister
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Die Stellung der Schuljahr-
gänge 5 bis 10 der Kooperativen
und der Integrierten Gesamt-
schule im niedersächsischen
Schulsystem und ihre Abschlüsse

Gesamtschulen können als Koopera-
tive (KGS) oder als Integrierte
Gesamtschulen (IGS) geführt wer-
den. Die nach Schulzweigen geglie-
derte Kooperative Gesamtschule
umfasst die Schuljahrgänge 5 bis 12,
die nach Schuljahrgängen geglieder-
te Kooperative Gesamtschule und
die Integrierte Gesamtschule umfas-
sen die Schuljahrgänge 5 bis 13.
Eine Gesamtschule kann auch nur
die Schuljahrgänge 5 bis 10 umfas-
sen. Der Sekundarbereich I erstreckt

sich auf die Schuljahr-
gänge 5 bis 10, der
Sekundarbereich II

(gymnasiale Oberstufe) auf die Schul-
jahrgänge 11 und 12 oder 11 bis 13. 1

An nach Schuljahrgängen geglieder-
ten Kooperativen Gesamtschulen
und an Integrierten Gesamtschulen
mit gymnasialer Oberstufe kann die
Abiturprüfung nur dann bereits
nach 12 Schuljahren abgelegt wer-
den, wenn die Schule hierfür durch-
gängig ab Schuljahrgang 5 eine ent-
sprechende Klasse eingerichtet hat,
deren Schülerinnen und Schüler
beabsichtigen, einen Schuljahrgang
zu überspringen. Um dieses zu leis-
ten, erhalten die Schülerinnen und
Schüler entsprechenden Förder-
unterricht. 

1 Die Gliederung bis Schuljahr-
gang 12 gilt erstmals für diejenigen 
Schülerinnen und Schüler, die zum
1. August 2004 in den 5. und 
6. Schuljahrgang an einer nach
Schulzweigen gegliederten Koope-
rativen Gesamtschule eingetreten
sind. Für diejenigen, die zum 
1. August 2004 in einen höheren
Schuljahrgang eingetreten sind,
gliedert sich der Gymnasialzweig
übergangsweise noch nach den
Schuljahrgängen 7 bis 13 bzw. 
7 bis 10, wenn keine gymnasiale
Oberstufe geführt wird.

An der Gesamtschule unterrichten
Lehrkräfte mit den Lehrämtern für
Grund-, Haupt- und Realschulen,
Gymnasien und ggf. für Förderschu-
len. 

In der Kooperativen Gesamtschule
werden die Hauptschule, die 
Realschule und das Gymnasium als 
aufeinander
bezogene Schul-
zweige geführt;
der Unterricht
wird überwiegend in schulzweig-
spezifischen Lerngruppen erteilt. 

Auf Antrag und mit Genehmigung
der Schulbehörde kann eine Koope-
rative Gesamtschule auch nach
Schuljahrgängen gegliedert wer-
den. Der Unterricht kann in diesem
Fall in mehreren Fächern eines
Schuljahrgangs in schulzweig-
übergreifenden Lerngruppen erteilt
werden; der schulzweigspezifische
Unterricht muss jedoch überwiegen.

In der Integrierten Gesamtschule
werden alle Schülerinnen und Schü-
ler eines Schul-
jahrganges in der
Regel in gemein-
samen Lerngrup-
pen unterrichtet.
Eine äußere Fachleistungsdifferen-
zierung auf mindestens zwei
Anspruchsebenen erfolgt in den
Fächern Mathematik und Englisch
ab Schuljahrgang 7, in Deutsch ab
Schuljahrgang 8 und in den Natur-
wissenschaften ab Schuljahrgang 9.

Die Kooperative und die Integrierte
Gesamtschule bauen auf der Grund-
schule auf. Über die Zuordnung der
Schülerinnen und Schüler zu den
Schulzweigen der
Kooperativen
Gesamtschule
entscheiden die
Eltern nach eingehender Beratung
durch die Lehrkräfte der Grundschu-
le. Diese Entscheidung stützt sich
auf die Schullaufbahnempfehlung
der Grundschule sowie das Zeugnis
im vierten Schul-
jahr. Grundlagen
für die Schullauf-
bahnempfehlung
sind der Leis-

tungsstand, die Lernentwicklung,
das Sozial- und Arbeitsverhalten
sowie Erkenntnisse aus den Ge-
sprächen mit den Erziehungs-
berechtigten. 

Die Aufnahme in Kooperative und
Integrierte Gesamtschulen kann
beschränkt werden, soweit die Zahl
der Anmeldungen die Aufnahme-
kapazität der Schule überschreitet.

Am Ende des 9. Schuljahrgangs der
Kooperativen und der Integrierten
Gesamtschule kann
der Hauptschulab-
schluss, am Ende des
10. Schuljahrgangs
können der Real-
schulabschluss und der Erweiterte
Sekundarabschluss I erworben wer-
den. Der im Gymnasialzweig der
nach Schulzweigen gegliederten
Kooperativen Gesamtschule erwor-
bene Erweiterte Sekundarabschluss I
berechtigt zum Eintritt in die Quali-
fikationsphase der gymnasialen
Oberstufe oder in das Fachgym-
nasium. Ansonsten berechtigt der
Erweiterte Sekundarabschluss I zum
Eintritt in die Einführungsphase der
gymnasialen Oberstufe oder in das
Fachgymnasium.

Der Erwerb eines Abschlusses setzt
die erfolgreiche Teilnahme an einer
schriftlichen Abschlussprüfung in
den Fächern Deutsch und Mathema-
tik (Abschluss nach dem 9. Schuljahr-
gang) bzw. in Deutsch, erster Pflicht-
fremdsprache und Mathematik
(Abschlüsse nach dem 10. Schul-
jahrgang) sowie einer mündlichen
Prüfung in einem weiteren Prü-
fungsfach nach Wahl der Schülerin
oder des Schülers voraus. 

Gesamtschule

3

Gliederung

Kooperative
Gesamtschule
(KGS)

Integrierte
Gesamtschule
(IGS)

Abschlüsse
des Sekundar-
bereichs I

freier 
Elternwille

Schullaufbahn-
empfehlung der
Grundschule



Aufgaben und Ziele der
Arbeit in den Schuljahrgängen 
5 bis 10

Die Gesamtschule hat wie alle Schu-
len die Aufgabe, den im Nieder-
sächsischen Schulgesetz festgelegten
Erziehungs- und Bildungsauftrag zu
erfüllen. In der Kooperativen
Gesamtschule werden die Schülerin-

nen und Schüler in
einer Schule, über-
wiegend aber in
unterschiedlichen

Schulzweigen unterrichtet. Die Ziel-
setzung und Arbeitsweise des Unter-
richts in den Schulzweigen ent-
spricht den für Hauptschulen, Real-
schulen und Gymnasien festgelegten
Aufgaben und Zielen. Die Koopera-
tive Gesamtschule vermittelt insbe-
sondere gemeinsame Lernerfahrun-
gen und fördert soziales Lernen
auch durch schulzweigübergreifen-
den Unterricht. Sie erleichtert den
Übergang zwischen den Schulzwei-
gen durch Abstimmung von Lehrplä-
nen und Schulbüchern in schul-
zweigübergreifenden Fachkonferen-
zen und durch schulzweigübergrei-
fenden Lehrereinsatz. 

Der Unterricht an der Kooperativen
Gesamtschule wird in den Fächern
Deutsch, erster Fremdsprache und
Mathematik nach Schulzweigen, in
Sport und in der Regel in den
Fächern des Fachbereichs Musisch-

kulturelle Bildung
schulzweigübergrei-
fend unterrichtet.
Ob der Unterricht in
den übrigen
Fächern, ggf. ein-
schließlich der

Naturwissenschaften, schulzweigspe-
zifisch oder schulzweigübergreifend
erteilt wird, entscheidet die Gesamt-
konferenz mit Zustimmung des
Schulelternrates und des Schülerra-
tes.

Die Ziele, Inhalte und Methoden für
den nach Schulzweigen geglieder-
ten Unterricht in den Schuljahrgän-
gen 5 bis 10 der Kooperativen
Gesamtschule sind in den fachbezo-
genen Rahmenrichtlinien der jewei-
ligen Schulform festgelegt. Für den
schulzweigübergreifenden Unter-

richt der Kooperativen Gesamtschu-
le gelten in den Schuljahrgängen 5
und 6 eigene fachbezogene Curricu-
lare Vorgaben, in den übrigen Schul-
jahrgängen die Rahmenrichtlinien
der Integrierten Gesamtschule.

Die Integrierte Gesamtschule 
vermittelt ihren Schülerinnen und
Schülern entsprechend ihrer Lei-
stungsfähigkeit eine grundlegende,
erweiterte oder breite und vertiefte
Allgemeinbildung und ermöglicht
ihnen eine individuelle Schwer-
punktbildung. Die Arbeit der Inte-
grierten Gesamtschule ist besonders
geprägt durch das Bestreben, Schü-
lerinnen und Schülern mit unter-
schiedlichen Lernvoraussetzungen
gemeinsame Lernerfahrungen zu
vermitteln und sie durch binnendif-
ferenzierten Unterricht individuell
zu fördern. 

Ziele, Inhalte und Methoden für den
Unterricht an der Integrierten Ge-
samtschule sind in den fachbezoge-
nen Rah-
menrichtli-
nien für die
Integrierte Gesamtschule festgelegt.
In einigen Schuljahrgängen des
Sekundarbereichs I der Integrierten
Gesamtschule wird der Unterricht in
den Fächern Deutsch, erste Fremd-
sprache, Mathematik und Naturwis-
senschaften auf unterschiedlichem
Anforderungsniveau erteilt. 

Unterricht und 
Unterrichtsschwerpunkte 
an der Kooperativen und der 
Integrierten Gesamtschule

Der Unterricht in den Schuljahrgän-
gen 5 bis 10 der Gesamtschule 
besteht aus
Pflichtunterricht,
Wahlpflichtunter-
richt und wahl-
freiem Unterricht. Pflichtunterricht
besteht aus den Fächern, die für alle
Schülerinnen und Schüler gelten, im
Wahlpflichtunterricht haben die
Schülerinnen und Schüler unter
mehreren Fächern eines oder zwei
auszuwählen, im wahlfreien Unter-

richt können sie freiwillig Fächer
oder Arbeitsgemeinschaften wäh-
len.

Die jeweiligen Wochenstundenzah-
len für die einzelnen Unterrichtsfä-
cher in den einzelnen Schuljahrgän-
gen sind in Stundentafeln festge-
legt. Für die nach Schulzweigen
gegliederte
Kooperative
Gesamtschule gilt
dabei die Stundentafel der Schul-
form, die dem jeweiligen Schul-
zweig entspricht. 2

Für den Wahlpflichtunterricht in der
nach Schulzweigen gegliederten
Kooperativen Gesamtschule gelten
die Vorgaben für die dem Schul-
zweig entsprechende Schulform.
Wahlpflichtunterricht kann in den
dafür zugelassenen Fächern auch
schulzweigübergreifend eingerichtet
werden.

An der nach Schuljahrgängen
gegliederten Kooperativen Gesamt-
schule ist Wahlpflichtunterricht in
den Schuljahr-
gängen 7 bis 10
anzubieten. 

Dieses Angebot kann eingerichtet
werden im fremdsprachlichen Fach-
bereich (alle genehmigten Fremd-
sprachen, die nicht erste oder zwei-
te Fremdsprache sind), im Fach-
bereich Musisch-kulturelle Bildung
(Musik oder Kunst, Gestaltendes
Werken und Textiles Gestalten), im
gesellschaftswissenschaftlichen 
Fachbereich (Geschichte, Politik, 
Erdkunde, Religion, Werte und 
Normen), im naturwissenschaft-
lichen Fachbereich (Physik, Chemie,
Biologie, Informatik) und im Fach-
bereich Arbeit/Wirtschaft - Technik
(Arbeitslehre, Arbeit/Wirtschaft,
Technik, Hauswirtschaft). 

2 Die Stundentafeln für Hauptschulen,
Realschulen und Gymnasien und 
weitere Informationen über diese
Schulformen sind im Internet abrufbar 
unter www.mk.niedersachsen.de 
bei > Themen > Unsere Schulen 
oder bei > Service > Publikationen 
– Die Arbeit in der Hauptschule – Die
Arbeit in der Realschule – Die Arbeit 
in den Schuljahrgängen 5 bis 10 des
Gymnasiums
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In der Integrierten Gesamtschule
wird Wahlpflichtunterricht in den

Schuljahrgängen
7 bis 10 angebo-
ten. In den Schul-
jahrgängen 7 und

8 sind Arbeit/Wirtschaft-Technik,
eine zweite Fremdsprache, Natur-
wissenschaften und möglichst auch
Gesellschaftslehre sowie Fächer des
Fachbereichs Musisch-kulturelle
Bildung anzubieten. Wahlpflicht-
unterricht kann auch fachübergrei-
fend und fächerverbindend durch-
geführt werden. Eine zweite Fremd-
sprache ist vierstündig, die anderen
Fächer sind zwei- oder vierstündig
vorzusehen. Mit Ausnahme der
zweiten Fremdsprache, die für die
Dauer von mindestens vier Schuljah-
ren beizubehalten ist, sind die
gewählten Fächer in der Regel für
die Dauer von mindestens zwei
Schuljahren beizubehalten und 
können in den Schuljahrgängen 
9 und 10 weitergeführt oder durch
andere Fächer ersetzt werden.

Die Gesamtschule als Ganztagsschu-
le macht ihren Schülerinnen und

Schülern ein ganztä-
giges Unterrichts-

und Freizeitangebot. Dabei können
sich Abweichungen von den Stun-
dentafeln ergeben. Die dritte Sport-
stunde wird im Rahmen der Arbeits-
gemeinschaften oder des Ganztags-

angebotes bereitge-
stellt. Ganztagsange-
bote sind insbesondere

Arbeitsgemeinschaften, Hausaufga-
benhilfe oder Förderunterricht, die
nach den Möglichkeiten der Schule
anzubieten sind. Die Teilnahme ist
grundsätzlich freiwillig. Ganztagsan-
gebote können auch von Koopera-
tionspartnern der Schule, z. B. Sport-
vereinen, Musikschulen oder Unter-
nehmen, vorgehalten werden.

Im Schuljahrgang 5 können zur
Erleichterung des Übergangs der
Schülerin-
nen und
Schüler von
der Grund-
schule zur
Kooperativen Gesamtschule oder
Integrierten Gesamtschule in den
ersten vier Schulwochen freie
Arbeits- und Unterrichtsformen im
Vordergrund stehen. Die Einhaltung
der Stundenanteile der Fächer und
Fachbereiche ist hierbei nachrangig. 

Zur Förderung der Schülerinnen und
Schüler, zur Verbesserung fachspezi-
fischer Lehr- und Lernverfahren und
zur Weiterentwicklung des fach-
übergreifenden und fächerverbin-
denden Lernens - an der Kooperati-
ven Gesamtschule zusätzlich auch
zur Einrichtung schulzweigübergrei-
fenden Unterrichts -, kann die 
Schule eine von den Stundentafeln
abweichende Verteilung der Fach-
stunden vornehmen. Dabei sind
jedoch die Gesamtwochenstunden je
Fach für den Durchgang in den
Schuljahrgängen 5 bis 10 einzuhal-
ten und die Schülerpflichtstunden-
zahl je Schuljahrgang zu beachten.

Eine zweite Fremdsprache kann im
Realschul- und
im Gymnasial-
zweig der
nach Schuljahrgängen gegliederten
Kooperativen Gesamtschule und in
der Integrierten Gesamtschule
bereits im Schuljahrgang 6 mit vier
Wochenstunden für diejenigen
Schülerinnen und Schüler eingerich-
tet werden, die diese Fremdsprache
im Schuljahrgang 7 als Pflicht- oder
zweite Wahlpflichtfremdsprache
wählen wollen. Als zweite Fremd-
sprache ist Französisch, nach Mög-
lichkeit auch Latein anzubieten.
Über die Genehmigung zur Einfüh-
rung einer anderen Sprache, z.B.
Spanisch, als zweiter Fremdsprache
entscheidet die Schulbehörde. 
Im Schuljahrgang 9 und 10 der 
Integrierten Gesamtschule kann
Schülerinnen und Schülern auch ein
dreistündiger Fremdsprachenunter-
richt angeboten werden.

Organisation und 
Überprüfung von Lernprozessen

Die Förderung der individuellen
Begabungen, Fähigkeiten und Nei-
gungen sowie die
unterschiedlichen
Lernsituationen
und Lernfort-
schritte der Schülerinnen und 
Schüler erfordern einen angemesse-
nen Einsatz vielfältiger Unterrichts-
verfahren und -formen.

Selbstständiges und kooperatives
Lernen sowie das handlungsorien-
tierte und problembezogene Arbei-
ten der Schülerinnen und Schüler
sollen im Unterricht angeregt und
unterstützt werden. Große Bedeu-
tung kommt deshalb neben dem
Klassenunterricht den Sozialformen
Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit
und neben dem Lehrgangsunterricht
den Unterrichtsformen Freiarbeit,
Wochenplanarbeit und Projekt-
unterricht zu. 

Übungs- und Wiederholungsphasen
sowie Formen der Ergebnissicherung
dienen der Festigung des Gelernten.
Hausaufgaben sind hierzu eine not-
wendige Ergänzung und sollen dazu
anregen, sich mit dem
Gelernten zu beschäfti-
gen und sich auf den
Unterricht vorzubereiten. 

Insbesondere in den folgenden
Bereichen sollen die Schülerinnen
und Schüler methodische
Kompetenzen erwerben:
Umgang mit der Biblio-
thek und dem Internet, Anfertigen
von Unterrichtsprotokollen und 
einfachen Referaten, Textverarbei-
tung und Tabellenkalkulation,
Gestaltung und Strukturierung
mündlicher Vorträge und medienge-
stützte Präsentationsverfahren. 
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Die Arbeit in den Gesamtschulen
schließt auch eine Orientierung über
die Berufs- und Arbeitswelt ein. Ab

Schuljahrgang 8 
werden deshalb
Betriebsbesichtigun-
gen und -erkundun-

gen sowie Schülerbetriebspraktika
durchgeführt. Die Schulen gehen
mit Firmen, Verbänden und Institu-
tionen Kooperationen ein, die ins-
besondere der Berufsorientierung
dienen.

Die Beobachtung, Feststellung und
Bewertung der Lernergebnisse
haben für die Schülerinnen und

Schüler die pädagogische
Funktion der Bestäti-

gung, Ermutigung, Hilfe zur Selbst-
einschätzung und Korrektur. Hierzu
dienen schriftliche Lernkontrollen,
aber auch mündliche und andere
fachspezifische Lernkontrollen 
spielen eine wichtige Rolle.

Die Anzahl der zu zensierenden
schriftlichen Lernkontrollen pro
Schuljahr richtet sich nach der
Wochenstundenzahl des Faches. Auf
Beschluss der Fachkonferenz kann in
bestimmten Schuljahrgängen eine
schriftliche Lernkontrolle ersetzt
werden durch eine andere Form der
Lernkontrolle, die schriftlich oder
fachpraktisch zu dokumentieren
und mündlich zu präsentieren ist.
An einem Schultag darf von den
Schülerinnen und Schülern nur eine
Lernkontrolle, in einer Schulwoche
dürfen nicht mehr als drei Lernkon-
trollen geschrieben werden. 

In einem Schuljahrgang können
fachbezogene verbindliche schriftli-
che Lernkontrollen auf der Grund-

lage landesweit einheit-
licher Aufgabenstellungen
und Bewertungsvorgaben

geschrieben und bewertet werden.

Förderung und 
Differenzierung

Aufgrund der unterschiedlichen
Lernvoraussetzungen und des 
unterschiedlichen Lernverhaltens
der Schülerinnen und Schüler sind
differenzierende Lernangebote und
Lernanforderungen notwendig.

Dazu dienen
einerseits 
differenzierte

Angebote von Pflichtunterricht,
Wahlpflichtunterricht, wahlfreiem
Unterricht, Arbeitsgemeinschaften
und besonderem Förderunterricht.
Andererseits wird durch Methoden
der inneren Differenzierung im
gemeinsamen Fachunterricht gezielt
auf die einzelne Schülerin und den
einzelnen Schüler eingegangen. Als
besondere Differenzierungsmaßnah-
me an der Kooperativen Gesamt-
schule kann zugelassen werden,
dass eine Schülerin oder ein Schüler
des Haupt- oder Realschulzweiges
bei entsprechenden Leistungen in
Deutsch, Mathematik, Englisch, der
zweiten Fremdsprache oder in den
Naturwissenschaften in dem jeweili-
gen Fach am Unterricht des Real-
schul- oder des Gymnasialzweiges
teilnimmt. Die äußere Fachleistungs-
differenzierung an der Integrierten
Gesamtschule erfolgt durch Fach-
leistungskurse auf mindestens zwei
Anspruchsniveaus (A- Kurse und B-
Kurse) in den Fächern Deutsch, 
Englisch, Mathematik und Naturwis-
senschaften. Auf Beschluss der
Gesamtkonferenz kann in diesen
Fächern insgesamt ein zusätzliches
Anspruchsniveau (Z-Kurs) eingerich-
tet werden. In Mathematik und 
Englisch gibt es die äußere Fachleis-
tungsdifferenzierung ab Schuljahr-
gang 7, in Deutsch ab Schuljahr-
gang 8 und in den Naturwissen-
schaften ab Schuljahrgang 9.

Besonderer Förderunterricht wird
vornehmlich in
den Fächern

Deutsch, Mathematik und den
Pflicht- und Wahlpflichtfremd-
sprachen für die Schülerinnen und
Schüler eingerichtet, die Kenntnis-
defizite haben. 

Damit für jede Schülerin und jeden
Schüler die richtigen
Fördermaßnahmen
ergriffen werden
können, wird die
Dokumentation der
individuellen Förderung aus der
Grundschule in den Schuljahrgängen
5 bis 10, am Gymnasialzweig der
nach Schulzweigen gegliederten
Kooperativen Gesamtschule in den
Schuljahrgängen 5 bis 9 fortge-
schrieben.

Zu den besonderen
Merkmalen der
Gesamtschule gehört,
dass sie eine große Vielfalt von
Arbeitsgemeinschaften, z. B. Chor,
Orchester, Theater, anbietet, dabei
mit außerschulischen Kooperations-
partnern zusammenarbeitet und ein
gemeinsames Schulleben pflegt.

Durchlässigkeit, 
Versetzungen und Übergänge

Zur Mitte eines Schul-
jahres erhalten alle
Schülerinnen und Schüler an der
Kooperativen Gesamtschule als
Information für sie selbst und für
die Erziehungsberechtigten ein
Zeugnis über den Leistungsstand in
den einzelnen Unterrichtsfächern,
mit dem der bisherige Lernerfolg
dokumentiert und gegebenenfalls
auch auf eine Gefährdung der Ver-
setzung hingewiesen
wird. Am Ende des
Schuljahres folgt das Versetzungs-
zeugnis. Für den Erwerb von Zensu-
ren, Versetzungen und Abschlüssen
in den verschiedenen Schulzweigen
der Kooperativen Gesamtschule 
gelten die Bestimmungen für die
entsprechenden Schulformen. 3

3 Einzelheiten sind in der „Verord-
nung über die Durchlässigkeit
sowie über Versetzungen und Über-
weisungen an allgemein bildenden
Schulen (Durchlässigkeits- und Ver-
setzungsverordnung)“ festgelegt.  
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Zur Verbesserung der Durchlässig-
keit zwischen den verschiedenen

Zweigen der Kooperati-
ven Gesamtschule haben

Schülerinnen und Schüler des
Haupt- und Realschulzweiges einen
Rechtsanspruch auf den Übergang

in den Realschul- oder
Gymnasialzweig, wenn

ihre auf dem Zeugnis dokumentier-
ten Leistungen bestimmte Anforde-
rungen erfüllen. 4

Wer im Gymnasial- oder Realschul-
zweig der Kooperativen Gesamt-

schule einen Schuljahrgang
wiederholt hat und am

Ende dieses oder des darauf folgen-
den Schuljahrganges erneut nicht
versetzt werden kann, kann durch
Beschluss der Klassenkonferenz mit
mindestens zwei Dritteln der Stim-
men in den Realschul- oder Haupt-
schulzweig überwiesen werden. Wer
ohne Empfehlung für die Realschule
oder das Gymnasium am Ende 
des  Schuljahrganges 6 des Realschul-
oder Gymnasialzweiges nicht versetzt
wird, kann durch Beschluss der 
Klassenkonferenz mit mindestens
zwei Dritteln der Stimmen in den
nächst höheren Schuljahrgang eines
Hauptschul- oder Realschulzweiges
überwiesen werden, wenn die
gezeigten Leistungen keine erfolg-
reiche Mitarbeit im besuchten Zweig
erwarten lassen.

Um die Wiederholung eines Schul-
jahrganges in den Schuljahrgängen

5 bis 9 zu vermeiden, kann
die Schülerin oder der

Schüler bei nur zwei mangelhaften
Leistungen ohne Ausgleichsmöglich-
keiten auf Antrag und durch
Beschluss der Klassenkonferenz an
einer Nachprüfung am Ende der
Sommerferien teilnehmen, sofern
eine erfolgreiche Mitarbeit im
nächst höheren Schuljahrgang
erwartet werden kann.

4 Ein Rechtsanspruch besteht beispielsweise
auf den Übergang vom Hauptschul- in den
Realschulzweig, wenn der Notendurch-
schnitt in den Fächern Deutsch, erste
Fremdsprache und Mathematik besser als
2,4, in den übrigen Fächern besser als 3,0
ist. Gleiches gilt für den Übergang vom
Realschul- in den Gymnasialzweig, zusätz-
lich muss in der zweiten Fremdsprache min-
destens die Note „befriedigend“ erreicht
worden sein. Ferner darf kein Fach mit
„mangelhaft“ oder „ungenügend“ benotet
worden sein.

An der Integrierten Gesamtschule
werden in den Schuljahrgängen 5
bis 8 entweder Notenzeugnisse oder
Lernentwick-
lungsberichte
erstellt. Der
Lernentwick-
lungsbericht
enthält für alle Fächer und Fachbe-
reiche und ggf. auch fächerüber-
greifend eine Darstellung der Lern-
entwicklung der Schülerin oder des
Schülers und Hinweise für die weite-
re Förderung. Ab Schuljahrgang 9
werden Notenzeugnisse erteilt. In
den Schuljahrgängen 5 bis 10 der
Integrierten Gesamtschule werden
keine Entscheidungen über Verset-
zungen oder Nichtversetzungen
getroffen. Die Versetzung in die
gymnasiale Oberstufe erfolgt mit
Erwerb des Erweiterten Sekundarab-
schluss I.

Zusammenarbeit mit 
Erziehungsberechtigten, 
Schülervertretungen sowie 
mit anderen Schulen

Das Elternrecht sowie die Aufgaben
der Schule erfordern eine enge und
vertrauensvolle
Zusammenarbeit
zwischen Schule
und Elternhaus.
Die Lehrkräfte sind verpflichtet, die
Erziehungsberechtigten über Grund-
sätze schulischer Erziehung, über
Inhalte, Planung und Gestaltung des
Unterrichts sowie über die Lernent-
wicklung ihres
Kindes zu infor-
mieren. Anderer-
seits ist es auch für die Lehrkräfte
wichtig, von den Erziehungsberech-
tigten Informationen über ihre Kin-
der zu bekommen. Elternabende,
Elternsprechtage, besondere Infor-
mations- und Einzelberatungen die-
nen der gegenseitigen Information. 

Schülerinnen und Schüler haben
zahlreiche Mög-
lichkeiten, in der
Schule mitzuwir-
ken, insbesondere in Konferenzen,
der Schülervertretung, Schülervoll-
versammlungen, Schülerveranstal-
tungen oder als Redakteure einer
Schülerzeitung. 

Die Einzelheiten der 
Mitwirkungsrechte und -
möglichkeiten der Eltern-
und Schülervertretungen
sind im Niedersächsischen Schulge-
setz geregelt.

Die Gesamtschule arbeitet mit den
Grundschulen zusammen,
um den kontinuierlichen
Bildungsweg der Schülerin
und des Schülers zu
sichern. In Dienstbesprechungen der
Schulleiterinnen und Schulleiter
sowie der Fachlehrkräfte werden
inhaltliche und organisatorische
Absprachen getroffen, die den
Schulübergang begleiten und die
Arbeit der Schulen aufeinander
abstimmen. Auch mit Schulen ande-
rer Schulformen arbeitet die
Gesamtschule zusammen, um Schü-
lerinnen und Schülern, die die
Gesamtschule verlassen, entspre-
chende Beratung und Hilfestellung
zu geben. 
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Fach / Fachbereich (FB) Gesamt-
Schuljahrgänge stundenzahl

5 6 7 8 9 10

H R G H R G H R G H R G H R G H R G H R G

Deutsch 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 24 24 23
Englisch (1. Fremdsprache) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 23 23 22
Mathematik 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 24 24 23
FB Naturwissenschaften

Physik 
Chemie 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 22 22 21
Biologie

Zweite Fremdsprache - - - - + + - 41) 4 - 41) 4 - 41) 4 - 41) 4 - 161) 16
Religion / Werte und Normen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 12
FB Gesellschaftswissenschaften

Geschichte
Politik 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 18 18 16
Erdkunde

FB Arbeit-Wirtschaft-Technik
Arb.-Wirtschaft
Arbeitslehre - - - 2 2 2 2 2 + 2 2 + 2 2 + 2 2 + 10 10 2
Technik
Hauswirtschaft

FB Musisch-kulturelle Bildung
Musik 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 13 13 13
Kunst
Gest. Werken 2 2 2 2 2 2 + + + + + + + + + + + + 4 4 4
Text.Gestalten

Wahlpflichtbereich - - - - - - 41) 41) 41) 41) 41) 41) 41) 41) 41) 41) 41) 21) 161) 161) 141)

Sport 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 12
Verfügungsstunde 1 1 1 + + + + + + + + + + + + + + + 1 1 1
Wahlbereich 2) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Schülerpflichtstundenzahl 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 179
Schülerhöchststundenzahl + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

H = Hauptschulzweig     R = Realschulzweig     G = Gymnasialzweig
1) = Wahlpflichtunterricht,  2) Fremdsprache / Arbeitsgemeinschaft / Förderunterricht / Wahlfächer
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Stundentafel für die nach Schuljahrgängen gegliederte Kooperative Gesamtschule (KGS)

Stundentafel der Integrierten Gesamtschule (IGS)
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}

}

}

}

Fach/Fachbereich Schuljahrgang Gesamt-
stundenzahl

5 6 7 8 9 10 

Deutsch 4 4 3 4 4 4 23
Englisch 4 4 4 3 3 4 22
Mathematik 4 4 3 4 4 4 23
Religion/Werte und Normen 2 2 2 2 2 2 12
Sport 2 2 2 2 2 2 12
Gesellschaftslehre
(Geschichte, Erdkunde, Politik) 3 4 3 3 3 3 19
Naturwissenschaften
(Physik, Chemie, Biologie) 4 4 4 4 3 3 22
Musisch-kulturelle Bildung
(Kunst, Musik) 3 4 3 3 3 3 19
Arbeit/Wirtschaft - Technik
(einschl. Hauswirtschaft) 2 2 2 1 2 1 10
Verfügungsstunde 1 - - - - - 1
Wahlpflichtbereich - + 4 4 4 4 16
Wahlbereich
(Fremdsprache; Wahlfächer; 
Förderunterricht; + + + + + + + 
Arbeitsgemeinschaften)
Schülerpflichtstundenzahl 29 30 30 30 30 30 179
Schülerhöchststundenzahl + + + + + + +

Pf
lic

h
tu

n
te

rr
ic

h
t


